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§ 32 . Auf jeder Bühnenfeite ift ein flets gefülltes und genügend grofses Gefäfs mit Waffer
aufzuflellen , fowie eine Feuerpatfche und feuchte Kotze bereit zu halten ; aufserdem müffen Fafchinen-
meffer oder andere Werkzeuge vorhanden fein , um allenfalls in Brand geratene ICuliffen und dergl .
abzufchlagen.

Diefe Gefäfse mit Waffer , fowie die Wechfel einer allenfalls vorhandenen Wafferleitung dürfen
nicht mit Dekorationsftücken verftellt werden .

§ 33 * Vorftellungen mit Feuerwerk , Raketen u . f. w . find nur geflattet , wenn jedes Holzflück der
Bühne, fowie alle zur Verwendung kommenden Dekorationsftücke unverbrennbar gemacht find .

§ 34. Bei Abfeuerung von Schüffen auf der Bühne dürfen nur Pfropfen aus Kälberhaaren zur

Verwendung gelangen.
§ 35 * Vorhänge und Profpekte von Gaze oder Marly müffen von der Beleuchtung flets in

angemeffener Entfernung gehalten und zu diefem Zweck bei Proben und Vorftellungen auf beiden Seiten
mit entfprechenden Schnüren verfehen fein, damit fie bei den Verwandlungen dirigiert werden können .

§ 36 . Nach jeder Probe oder Vorftellung müffen die Gazevorhänge abgehängt , auf Latten gerollt
und von der Bühne alle Dekorationen , Stellagen etc . vollftändig entfernt werden.

§ 37 * Werden Stroh , Heu oder ähnliche leicht feuerfangende Materialien als Requifit benutzt , fo
dürfen folche nach der Probe oder Vorftellung weder auf der Bühne , noch in den Magazinen liegen
bleiben , fondern müffen in einen feuerficheren Raum verbracht werden.

IV. Sonftige B eftimmungen .

§ 38 . Während und bei Schlufs der Vorftellung müffen alle Ausgänge geöffnet werden .
§ 39 . Alle für die Ausgänge des Publikums beftimmten Korridore , Gänge , Treppen , Türen u . f. w .

müffen von jeder Behinderung frei erhalten werden .
§ 40 . Alle Türen dürfen nur nach aufsen fchlagen.
§ 41 . In Ermangelung genügender Ausgänge müffen befondere Notausgänge vorhanden und als

folche mit deutlicher Schrift bezeichnet fein. Die Notausgänge find mittels eines einzigen oberen Schub¬

riegels , welcher an der Innenfeite der Türe in bequemer Höhe angebracht ift und einen weitvorfpringenden
Handgriff hat , zu fchliefsen.

§ 42 . Für die Garderoben find befondere , den Ausgang des Publikums in keiner Weife hindernde
Räume zu beftimmen ; das Benutzen der Gänge und Ausgänge zum Aufhängen oder zur fonftigen Unter¬

bringung von Garderobeftücken ift unterfagt .
§ 43 . Im Theaterraum dürfen in den Gängen bewegliche Sitze oder Stühle , fowie an den Parkett¬

wänden Klappfitze nicht angebracht werden.
§ 44 . Dekorations - oder fonftige Magazine dürfen fich nicht unter dem Zufchauerraum befinden,

auch dürfen die Dachräume hierzu nicht benutzt werden . Für Magazine dürfen nur befondere Räume,
welche durch eine Mauer von den Theaterräumen getrennt find, in Verwendung genommen werden .

§ 45 . Die Dachbodenzugänge find durch eiferne Türen , welche von felbft zufallen, abzufchliefsen.
§ 46 . Die Fenfter der Ankleidezimmer des Bühnenperfonais dürfen nicht vergittert fein : für

diefelben mufs eine entfprechende Anzahl Strickleitern vorrätig gehalten werden.
§ 47 . Die in den §§ 1 bis 46 für die Theater geltenden Beftimmungen können nach Erfordernis

durch befondere polizeiliche Anordnung auch für andere Gebäude , in denen fich gröfsere Menfchenmaffen
anfammeln, Anwendung finden .

VI .

Berlin .

Polizeiverordnung , betreffend die bauliche Anlage und die innere Einrichtung von
Theatern , Zirkusgebäuden und öffentlichen Verfammlungsräumen .

Vom Jahre 1891 .

Vorfchriften für Neubauten und Umbauten .

§ 1 . Die Aufführung neuer und der Umbau beftehender Theater und Zirkusgebäude , fowie die
Herftellung von öffentlichen Verfammlungsräumen in Neubauten und Umbauten unterliegen nebft allen zu
folchen Anlagen gehörigen Betriebseinrichtungen polizeilicher Genehmigung nach folgenden befonderen
Vorfchriften .
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Die Beftimmungen der begehenden allgemeinen Bauordnungen bleiben hinfichtlich der im erften
Abfatz bezeichneten Anlagen infoweit in Kraft, als fie nicht im Widerfpruch mit diefer Verordnung ftehen.

A . Theater .

§ 2 . Theater im Sinne diefer Verordnung find diejenigen Gebäude , welche nach Zweck und
Gefamtanlage dauernd zu Schaufpielen oder zur Schauftellung von Perfonen beftimmt find .

Grofse Theater find folche, welche nach den Beftimmungen diefer Verordnung auf Sitz- und Steh¬

plätzen mehr als 800 Zufchauer aufzunehmen vermögen.
Alle übrigen Theater gelten als kleine.

I . Grosse Theater .

Lage und Verbindung mit der Strafse .

§ 3 . Die Theatergebäude muffen mit ihrer die Hauptein- und -ausgänge enthaltenden Front in
der Baufluchtlinie einer öffentlichen durchgehenden Strafse oder in einem Abftand von derfelben liegen ,
welcher eine Bebauung der zwifchenliegenden Fläche ausfchliefst. Der Abftand der vorerwähnten Front
des Theatergebäudes von der gegenüberliegenden Strafsenbegrenzung foll in der Regel mindeftens 20 m
betragen .

Diefer Abftand darf ausnahmsweife bis auf 15 m ermäfsigt werden , wenn das Theatergebäude
ringsum frei oder auf einem Eckgrundftück liegt oder , wenn eingebaut , mit einer zweiten öffentlichen
Strafse durch eine mindeftens 3 m breite Durchfahrt in Verbindung gefetzt wird.

Bei Aufführung eines Theatergebäudes zwifchen nachbarlichen Brandmauern find zu beiden Seiten
des Zufchauerraumes von der Trennungswand zwifchen Bühnenhaus und Zufchauerhaus bis zur Eintritts¬
halle offene Höfe von mindeftens 6 m Breite anzulegen und mit der öffentlichen Strafse mittels Durch¬
fahrten von wenigftens 8 m lichter Breite und 3 >5 m lichter Höhe zu verbinden.

In den Umfaffungswänden des Bühnenhaufes dürfen Tür- oder Fenfteröffnungen nur da angelegt
werden , wo der Abftand einer folchen Oeffnung von der Nachbargrenze oder von anderen Bauten auf
demfelben Grundftück , falls diefelben eine grofsere Höhe als 10 m bis zum Dachfirft haben , mindeftens
9 m beträgt . Bei Schuppen und kleineren Bauten mufs diefer Abftand mindeftens 6 m betragen .

In den Umfaffungswänden des Zufchauerhaufes dürfen Tür - oder Fenfteröffnungen nur da angelegt
werden , wo der Abftand einer folchen Oeffnung von der Nachbargrenze oder von anderen Bauten auf
demfelben Grundftück mindeftens 6 m beträgt .

Bauart .

§ 4 . Die Umfaffungswände eines Theatergebäudes , die Trennungswand zwifchen Bühnenhaus und
Zufchauerhaus , fowie die Wände , welche Treppen umfchliefsen , find aus Steinen, die inneren Scheide¬
wände mit Ausnahme von Trennungswänden zwifchen Logen entweder ebenfo oder aus anderem unver¬
brennlichen Material herzuftellen. Die Dachftühle find aus Eifen herzuftellen . Das äufsere Deckmaterial
mufs gegen Uebertragung eines Feuers von aufsen her fieberen Schutz gewähren .

Das bei Eindeckung der Dächer etwa verwendete Holz (Schalbretter , Latten und dergl .) ift durch
Berohren und Verputzen , durch Behobeln oder auf andere geeignete Weife gegen fchnelles Entflammen
zu fiebern.

Die Ünterftützung , fowie der etwaige Belag des Schnürbodens über dem Bülinenraum müffen zum
Schutz der eifernen Dachkonftruktion feuerficher ausgeführt werden.

Luftabzugsöffnungen und Oberlichter find zwifchen Decken und Dächern mit unverbrennlichen ,
50 cm hoch über die Dachfläche hinausgeführten Einfaffungen zu verfehen . Ebenfo müffen die Umfaffungs¬
wände von Lichthöfen in feuerficherer Konftruktion 50 cm über die Dachfläche geführt werden . Unter¬
halb der äufseren Oberlichter find Drahtnetze anzubringen. Lichthoffenfter dürfen nicht aus Holz
hergeftellt werden .

Die Fufsböden der Flure , Vorfäle und Korridore find aus unverbrennlichem Material herzuftellen .
Ein hölzerner Fufsbodenbelag ift nur ftatthaft , wenn er unter Vermeidung von Hohlräumen dichtfchliefsend
auf unverbrennlicher Unterlage liegt.

Die Decken der Durchfahrten , Flure , Korridore und Treppenräume find aus unverbrennlichem
Material herzuftellen .

Das Kellergefchofs ift mit Ausnahme der unter der Bühne liegenden Teile zu wölben und darf ,
foweit in demfelben Magazin- und Lagerräume angelegt werden , nicht in unmittelbarer Verbindung mit
Korridoren und Treppenräumen ftehen.
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Alle Korridore und Treppenräume muffen unmittelbar von auisen beleuchtet werden . Für Korridore

find Oberlichter ausgefchloffen.
§ 5 . Freitragende Treppen find verboten .
Bei Treppen mit geraden Läufen dürfen Wendelftufen nicht angeordnet werden . Oie Podefte

derfelben dürfen nicht fchmäler fein als die Treppenläufe .
Die Treppenftufen mühen einen Auftritt von wenigflens 26 cm haben ; ihre Steigung darf hochftens

18 cm- betragen .
Gefchwungene Treppen müffen an den fclimälften Stellen mindeflens 23 cm Auftritt erhalten .

Oie Treppen find auf beiden Seiten mit Geländern oder Handläufern zu verfehen , welche keine

freien Enden haben dürfen.
Verfchläge unter Treppen find verboten .
Bei hölzernen Treppen , foweit folche in diefer Verordnung nicht verboten find (§ § 6 , 15 , 21

und 22 ) , müffen die Unteranfichten mit Mörtel verputzt werden.
Bei Feftftellung der vorfchriftsmäfsigen Abmeffung einer Treppe foll die Weite zwifchen den

Geländern gemeffen mafsgebend fein.
§ 6 . Wolinräume dürfen im Bühnenhaufe nicht höher als zur ebenen Erde angelegt werden ; fie

müffen Decken aus unverbrennlichem Material erhalten , durch maffive Wände ohne Oeffnungen von den

übrigen Gebäudeteilen abgefchloffen und lediglich von aufsen her zugänglich gemacht werden.

Im Zufchauerhaufe ift die Anlage von Wohnräumen unter der Bedingung geftaltet , dafs ihr Fufs-

boden nicht höher als 10 m über der Strafse liegt und dafs üe mit einer aus unverbrennlichem Material

hergeflellten , von den Kellerräumen abgefchloffenen und unmittelbar ins Freie führenden Treppe in

Verbindung gebracht werden.
Die Anlage vermietbarer Gefchäftsräume , fowie allgemein zugänglicher Reftaurationen und Kon¬

ditoreien darf in einem Theatergebäude nur im Keller - oder Erdgefchofs und nur unter der Bedingung

zugelaffen werden , dafs folche Raume Decken aus unverbrennlichem Material erhalten , durch maffive

Wände ohne Oeffnungen von den für den Theaterbetrieb benutzten Gebäudeteilen abgefchloffen und

lediglich von aufsen her zugänglich gemacht werden .
Werden für das Theaterpublikum befondere Reftaurationsräume vorgefehen , fo dürfen diefelben,

falls ihre Gefamtgrundfläche mehr als 50 tlm beträgt , nicht höher als im Erdgefchofs liegen und müffen

unmittelbare Ausgänge nach der öffentlichen Strafse erhalten .
Die Vorfchrift findet auf Raume mit Verkaufstifchen zur Verabreichung von Erfrifchungen während

der Vorftellung keine Anwendung.
Die Anlage von Magazinräumen ift im Zufchauerhaufe, im Bühnenraum , auf dem Schnürboden und

in den Bühnenkellern verboten .
Werden Magazinräume im Bühnenhaufe angelegt , fo dürfen fie nicht in unmittelbarer Verbindung

mit den für den Verkehr im Bühnenhaufe erforderlichen Gängen und Treppen flehen.

§ 7 . Die Zugänge zum Dachgefchofs , deren mindeflens zwei anzulegen find , müffen mit feuer-

und rauchficheren , felbfttatig zufallenden, unverfchliefsbaren Türen verfehen werden . Sind zur Herflellung

diefer Zugänge Einbauten in den Dachraum erforderlich , fo müffen diefelben aus unverbrennlichem

Material ausgeführt werden .
Soweit ein Dachraum vorhanden ift , mufs der Fufsboden desfelben durchweg feuerficher abgedeckt

werden .
§ 8 . Alle Theatergebäude find mit Blitzableitern zu verfehen .
An den Aufsenfronten und in Höfen find nach näherer Beflimmung der Polizeibehörde eiferne , in

einer Höhe von 3 bis 4 m über dem Erdboden beginnende Leitern für die Feuerwehr anzulegen.

Zuf chauerhaus .

§ 9 . Ueber dem Parkett dürfen höchflens vier Ränge angelegt werden.
Die Decke des oberften Ranges mufs überall mindeflens 2 ,5 m über dem Fufsboden der höchlten

Plätze liegen .
Im Parkett und auf den nicht zu Logen eingerichteten Rangteilen müffen die Sitzreihen unverrück¬

bar auf dem Fufsboden befefligt werden . Es dürfen nur Klappfitze , welche felbfltätig auffchlagen, oder

Bänke verwendet werden.
§ 10 . Die im Zufchauerraum zuläffige höchfle Perfonenzahl ift von der Polizeibehörde nach folgen¬

den Beflimmungen feftzuftellen :
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Die Breite der Sitze mufs mindeftens 50 cm und der Abftand der Reihen voneinander mindeftens
80 cm betragen .

Verrückbare Sitze find nur in Logen und zwar bis zur Zahl von io in jeder Loge zuläffig.
Die Zahl der Sitze in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- oder Zwifchengang darf im

Parkett und im erften Rang 14 , auf den übrigen Rängen 12 nicht übertleigen .
Pur Stehplätze dürfen höchflens 3 Perfonen auf lqm Grundfläche gerechnet werden .
Auf Bänken find die einzelnen Sitze durch Leiden voneinander zu trennen .
§ 11 . Die Breite der Gänge im Zufchauerraum, fowie die Anzahl und Breite der auf die

Korridore führenden Türen ift für das Parkett und für die nicht zu Logen eingerichteten Rangteile nach
dem Verhältnis von lm für 70 Perfonen zu bemeffen . Diefe Gänge und Türen dürfen nicht unter 90 cm
breit fein ; es kann jedoch bei der erften Sitzreihe des Parketts und der Ränge die Gangbreite bis auf
05 cm verringert werden.

§ 12 . In den Gängen des Zufchauerraumes dürfen Klappfitze nicht angebracht und Stühle nicht
aufgeftellt werden.

Stufen in den Gängen innerhalb des Parkettraumes find unzuläffig.
§ 13 . Für das Parkett und die Ränge muffen Korridore angelegt werden , welche in der Regel

ununterbrochen um den Zufchauerraum herumzuführen find . Einbauten von Rangteilen , welche die
Korridore in der Mitte unterbrechen , können ausnahmsweife geftattet werden , fofern dabei für eine
genügende anderweite Verbindung der beiden Korridorhälften Sorge getragen ift .

Stufen in den Korridoren find nur ausnahmsweife zuläffig.
Die Breite der Korridore mufs in allen Fällen mindeftens S m betragen , im übrigen jedoch nach

dem Verhältnis von 1 m für 80 Perfonen bemeffen werden.
§ 14 . Für jeden Rang find zwei befondere Treppen anzulegen, welche nur einen Zugang zu dem

betreffenden Rang haben dürfen und einen unmittelbar auf die Strafse führenden Ausgang erhalten rnüffen ,
wobei Freitreppen nur bis zu einer Hohe von 2 m über der Strafse zuläffig find .

Für Parkett und I. Rang find gemeinfchaftliche Treppen zuläffig, falls das Parkett im Erd -
gefchofs liegt .

Es rnüffen vorhanden fein :
für das Parkett : bis zu 300 Perfonen zwei Treppen von je 1,50 m Breite ; bei mehr als

300 Perfonen foll die Breite nach dem Verhältnis von lm für 100 Perfonen berechnet
werden ;

für die Ränge : bis zu 270 Perfonen zwei Treppen von je l,5o m ; bei mehr als 270 Perfonen
foll die Breite nach dem Verhältnis von lm für 90 Perfonen berechnet werden.

Werden für Parkett und I . Rang gemeinfchaftliche Treppen angelegt , fo füllen ihre Breiten nach
der Summe der Plätze im Parkett und I . Rang und zwar nach den für die Ränge geltenden Verhältnis¬
zahlen ermittelt werden .

§ 15 . Wenn Theater zwifchen nachbarliche Brandmauern eingebaut werden , fo mufs aufser den
vorgefchriebenen Treppen auf jeder Ranghöhe in den offenen Plöfen (§ 3) je ein eiferner Laufgang von
mindeftens 1,25 m lichter Breite angelegt und durch wenigftens zwei Türen mit dem um die Ränge herum¬
geführten Korridor in Verbindung gebracht werden . Von diefen Laufgängen follen einige Treppen in
gleicher Breite in den Hof hinabführen .

§ 16 . Alle Ausgänge lind als folche mit grofser Schrift kenntlich zu machen und ftändig dem
Publikum zur Benutzung zu überlaffen. Die nächften Wege zu den Ausgängen find durch Richtungspfeile
an den Wänden zu bezeichnen . Die Türen und Treppen find derart anzuordnen, dafs die Mehrzahl der
Befucher fich von der Bühne abwenden mufs , um die Ausgänge zu erreichen .

Treppenpodefte , Flure und Korridore muffen von jeder Behinderung des Verkehrs frei gehaltenwerden . Tifche und Bortbretter dürfen auf Korridoren nur in Wandnifchen angebracht werden . Sitze
für Logenfchliefser rnüffen felbfttätig aufklappen .

§ 17 . Alle Türen find nach aufsen auffchlagend derart anzuordnen , dafs die geöffneten Flügelnicht in die Korridore und Treppenräume vortreten . Ift diefe Forderung nicht zu erfüllen, fo rnüffen die
Türflügel vollftändig herumfchlagen und an den Wänden durch felbfttätige Federn feftgehalten werden .In folchen Fällen ift aber die vorgefchriebene Mindeftbreite der Korridore (§ 13) um die Türflügelbreite
zu vergröfsern . Die Anbringung von Schiebetüren ift verboten . Die Verfchlüffe der Türen rnüffen fo
eingerichtet fein , dafs fle durch einen einzigen Griff in Höhe von l,20 m über dem Fufsböden von innen
zu öffnen find .
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Die Anbringung von Vorhängen an Tllren , in Fluren und Korridoren bedarf befonderer Genehmi¬

gung . Derartige Vorhänge muffen an verfchiebbaren Ringen aufgehängt werden .

§ 18 . Alle Fenfter müffen bewegliche , von innen leicht zu öffnende Flügel erhalten , Gitter vor

den Fendern find nicht zuläffig.

§ 19 . Die Garderoben für die Zufchauer müffen in befonderen Räumen mit reichlich bemeffenem

freien Platz vor den Ausgabetifchen eingerichtet werden . Wenn für die Garderobenräume Korridorerweite¬

rungen benutzt werden , fo mufs das für den Korridor an heb vorgefchriebene Mafs (§ 13) in ganzer

Länge vor den Ausgabetifchen angemeffen vergröfsert werden.

Bühnenhaus .

§ 20. Der Schnürboden über dem Bühnenraum mufs mindedens 8 m höher liegen , als die Decke

des Zufchauerraumes.
Der Bühnenraum id von allen übrigen Teilen des Bühnenhaufes, fowie vom Zufchauerhaufe durch

maffive Wände , welche mindedens 50 cm über die Dachfläche geführt werden müden, zu trennen . Alle

Türöffnungen in diefen Wänden find mit feuer- und rauchficheren , nach aufsen auffchlagenden Türen zu

verfehen , welche felbdtätig zufallend kondruiert werden müffen und während einer Vordellung nicht

verfchloffen werden dürfen . Türverbindungen zwifcben dem Bühnenhaufe und dem Zufchauerhaufe, fowie

zwifchen dem Bühnenraum und den übrigen Räumen des Bühnenhaufes find nur im Keller und in Bühnen¬

höhe gedattek
Die Bühnenöffnung mufs gegen den Zufchauerraum durch einen Schutzvorhang oder durch leicht

und ficher bewegliche Schiebetüren feuer - und rauchficher abgefchloffen werden können . Das Material

folcher Schutzvorhänge und Schiebetüren mufs unverbrennlich fein und an den fchwächden Stellen

mindedens die Fertigkeit von 1 mm rtarkem glatten Eifenblech befitzen. Ihre Konftruktion mufs im

ganzen einen Ueberdruck von 90 hg auf 1 qm Fläche aushalten können , ohne dafs bleibende Durch¬

biegungen eintreten .
Die Bewegungsvorrichtungen für die Schutzvorhänge und Schiebetüren find fo anzuordnen , dafs

auf mindeftens zwei Stellen , deren eine auch bei einem Brande auf der Bühne noch ficher erreichbar fein

mufs, der Verfchlufs der Bühnenöffnung durch einen einzigen Griff bewirkt werden kann .

Die Anbringung einer kleinen Tür im Schutzvorhang ift zuläffig , jedoch mufs diefe felbfttätig

fchliefsend hergeftellt werden.
§ 21 . Sämtliche Räume des Bühnenhaufes müffen unmittelbar zugänglich an Korridoren von

wenigftens 2 m lichter Breite liegen und durch mindeftens zwei Treppen von je l,30 m Breite Ausgänge

ins Freie erhalten . Die Umfaffungswande der Korridore und Treppenhäufer müffen mafflv, ihre Decken

und die Treppen felbft aus unverbrennlichem Material hergeftellt werden.

Ift der zwifchen den maffiven Umfaffungswänden gemeffene Flächeninhalt einer Bühne (jedoch mit

Ausfchlufs einer etwaigen Hinterbühne ) gröfser als 300 qm, fo mufs für je 50 <lm Bühnenfläche mehr die

Breite der Korridore um je 10 cnl und die Breite der Treppen um je 20 cm vergröfsert oder die Anzahl

der letzteren entfprechend vermehrt werden.
Vom Bühnenraum müffen mindeftens auf zwei Seiten Türen von wenigftens 1,5 m Breite auf einen

Korridor oder unmittelbar ins Freie führen.

§ 22 . Für die im Bühnenraum befchäftigten Arbeiter find mindeftens zwei aus unverbrennlichem

Material hergeftellte , mit Geländern verfehene Treppen von mindeftens 90 cm lichter Breite anzulegen,

welche vom unterften Bühnenkeller bis auf das Dach zu führen , mit Wänden aus unverbrennlichem

Material zu umfchliefsen find und in der Strafsenhohe mit einem Ausgang ins Freie verbunden fein

müffen . Wendelftufen find bei diefen Treppen unter der Bedingung zuläffig, dafs auch an der Spindel

ein Geländer angebracht wird.
Unmittelbare Beleuchtung foll für diefe Treppen nicht gefordert werden.

§ 23 . Für den inneren Ausbau des Bühnenhaufes find tragende Konftruktionsteile aus unverbrenn¬

lichem Material herzuftellen , im übrigen find tunlichft unverbrennliche Stoffe zu verwenden . Alles Holz¬

werk ift , foweit es frei Hegt , zu hobeln oder auf andere geeignete Weife gegen fchnelles Entflammen

zu fichern.
Vorhänge , Kuliffen , Soffitten , Hinterhänge , Verfatz- und fonftige Dekorationsftücke find tunlichft

aus unverbrennlichen oder fchwer entflammbaren Stoffen herzuftellen .

Die Zugvorrichtungen für die fzenifchen Verwandlungen find , foweit als irgend möglich, aus Draht¬

feilen herzuftellen.
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Es ift durch geeignete Vorkehrungen zu verhüten , dafs Perfonen in die Bahn der Gegengewichte
und Fahrftühle treten können.

§ 24. Treppenpodefte , Flure und Korridore muffen von jeder Behinderung des Verkehrs frei
gehalten werden.

Die fofortige Alarmierung des gefamten Perfonais bei Entflehung einer Gefahr mufs durch Signal¬
einrichtungen fichergeftellt fein .

Beleuchtung , Heizung und Lüftung .

§ 25 . Die Verwendung von Gas und von Mineralölen zu Beleuchtungszwecken irgendwelcher
Art ift in grofsen Theatern unftatthaft . Es ift vielmehr in allen Teilen eines folchen Pheatergebaudes
mit Einfchlufs der etwa vermieteten, nicht zum Theaterbetriebe gehörigen Räume elektrifche Beleuchtung
herzuftellen. Hierbei mufs die Beleuchtung des Bühnenhaufes und des Zufchauerhaufes fo eingerichtet
werden , dafs bei Störungen des Betriebes ein völliges Dunkelwerden in beiden . Räumen nicht ein-
treten kann.

§ 26 . In allen Teilen des Zufchauerhaufes und des Bühnenhaufes, befonders auf den Korridoren ,
Treppen und Fluren ift eine Notbeleuchtung nach Vorfchrift der Polizeibehörde herzuftellen . Für diefen
Zweck find Kerzen- oder Oellampen zu verwenden , welche in geeigneter Weife gegen Erlöfchen durch
Zug oder Rauch gefiebert und an befonders vorzufchreibenden Stellen durch rote Farbe kenntlich gemacht
werden mülTen. Die Notbeleuchtung ift fo anzuordnen , dafs mit Hilfe derfelben die Ausgänge erreicht
werden können , felbft wenn die gewöhnliche Beleuchtung vollftändig erlöfchen follte.

§ 27 . Die Erwärmung des Zufchauerraumes und der Bühne mit ihren Nebenräumen darf nur
durch eine Zentralheizung erfolgen , deren Heizkammern nur von aufsen zugänglich , rings von maffiven
Wänden und Decken umfchloffen und von den übrigen Räumen des Bühnenkellers vollftändig getrenntfein müffen .

Kanäle für die Leitung heifser Luft , fowie Hohlräume zur Unterbringung von Dampf- oder Waffer-
heizröhren müffen durchweg von Wänden aus feuerficherem Material umfchloffen und fo angelegt werden ,dafs fie von Staub gereinigt werden können . Austrittsöffnungen für Luft , welche auf mehr als 50 Grad C .erwärmt wird , fowie Metallröhren zur Leitung von Dampf oder heifsetn Waffer müffen von brennbaren
Stoffen mindeftens 25 cm nach jeder Richtung hin entfernt fein.

Um das Eindringen von Rauch in das Zufchauerhaus und in das Bühnenhaus verhüten zu können,müffen alle Luftheizungs- und Lüftungskanäle mit rauchficheren Verfchlüffen verfehen werden.In einzelnen von der Bühne abgelegenen Räumen kann die Verwendung von Kachelöfen unter
befonderer Vorficht bei Anlage der Rauchrohre , der Feuerung und des Afchenfalles geftattet werden.In den Magazinräumen ift die Anbringung von Heizvorrichtungen gänzlich verboten .

§ 28 . Bei Kanälen zur Zuführung frifcher und zur Abführung verbrauchter Luft ift befonderes
Augenmerk darauf zu richten , dafs fie zu fchneller Verbreitung eines Feuers nicht beitragen können.Im Dache über der Bühne find möglich!! nahe dem Dachfirft Luftabzüge herzuftellen , deren Ver-
fchlufs durch einen einzigen Griff von geficherten Stellen aus geöffnet werden kann . Die Summe derfreien Dnrchgangsflächen diefer Abzüge foll mindeftens 5 Prozent von der Grundfläche der Bühne
betragen .

In der Decke des Zufchauerraumes ift eine Luftabzugsöffnung anzulegen, deren untere Mündungmindeftens l m höher als die Decke des oberften Ranges liegen , und deren Querfchnitt mindeftens
3 Prozent der Grundfläche des Zufchauerraumes betragen mufs. Der Verfchlufs diefes Luftabzuges mufsdurch einen einzigen Griff von geficherter Stelle aus geöffnet werden können .Alle Treppenräume und Korridore müffen mit genügenden Lüftungseinrichtungen verfehen fein.

Feuerlöfcheinrichtungen .
§ 29. Das Theatergebäude ift , foweit eine öffentliche Wafferleitung vorhanden ift , an diefelbeanzufchliefsen. In Orten ohne Wafferleitung mufs für Bereithaltung eines Waffervorrats in Behältern untergenügendem Druck Sorge getragen werden.
Jedes Theatergebäude mufs mit Feuerhähnen und mit einer Regenvorrichtung für die Bühneverfehen werden.
Emzelbeftimmungen über Waffermengen und Druckhöhen , über Anbringung und Anzahl der Feuer¬hähne , fowie über die Bereithaltung fonftiger zweckdienlichen Löfchgerätfchaften im Theatergebäude , überErlafs und Durchführung von Betriebsvorfchriften , welche die ftete Dienftbereitfchaft aller für das Theater -
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gebäude vorgesehenen Feuerlöfcheinrichtungen im Augenblick der Gefahr ficherftellen, bleiben der Polizei¬

behörde überladen .
Die genannten Einrichtungen dürfen nur zu Feuerlöfchzwecken und nicht anderweitig benutzt

werden.
Das Theatergebäude mufs mit einer entsprechenden Anzahl von Meldevorrichtungen verfehen

werden , durch welche bei Entftehung eines Brandes die örtliche Feuerlöfchhilfe Sofort herbeigerufen
werden kann.

Betriebsvorschriften .

§ 30. Die Aufbewahrung von Dekorationen , Requifiten und dergl . ift im Zufchauerhaufe , Sowie

in den mit der Bühne zusammenhängenden Kellerräumen überhaupt verboten und auf und über der Bühne

nur infoweit geftattet , als diefelben zum unmittelbaren Gebrauch beftimmt find .
Ein Werkftättenbetrieb von Tifchlern , Malern und anderen Handwerkern ift im Zufchauerhaufe nur

im Kellergefchofs , infoweit als dasfelbe nur von aufsen zugänglich ift , und im Bühnenhaufe nur in Solchen

Räumen ftatthaft , welche mit der Bühne, mit den Bühnenkellern oder mit den Räumen für das Perfonal

keine unmittelbare Verbindung haben . Derartige Werlcftätten müffen gegen die Korridore durch rauch-

und feuerfichere Türen abgefchloffen Sein.

§ 31 . Das Rauchen im Theatergebäude ift verboten , kann jedoch für vereinzelte Reftaurations -

räume , für Wohnungen und vermietete Geschäftsräume geftattet werden.

§ 32. Die Verwendung von unverwahrtem Feuer oder Licht , von beweglichen Beleuchtungs¬

körpern und von Feuereffekten im Bühnenraum ift nur , foweit als es die Vorftellungen nötig machen,

mit besonderer Erlaubnis zuläffig. Eine derartige Erlaubnis kann für beftimmte Stücke ein für allemal

erteilt werden.
Im übrigen ift das Betreten der Theaterräume mit unverwahrtem Feuer oder Licht verboten .

Die Verwendung von Feuerwerk ift unzuläffig.
Für Schüße dürfen nur Pfropfen aus ungefährlichem Material, z . B . Kälberhaar oder Afbeftwolle ,

verwendet werden.
§ 33 . Die Räume des Theaters , fowie die Dekorationen find ftaubfrei zu halten und aufserdem

alljährlich nach vorgängiger Anzeige bei der Polizeibehörde mindeftens einmal gründlich zu reinigen .

§ 34 . Zwifchen den zur Benutzung eingeftellten Dekorationen und den Umfaffungsmauern der

Bühne mufs ein Gang von mindeftens 1 m Breite frei gehalten werden , welcher auch bei Bewegung der

Dekorationen nicht gesperrt werden darf . Der Raum zwifchen der erften und zweiten Kuliffe mufs für

den Dienft der Feuerlöfchmannfchaften frei gehalten werden.

§ 35 . Das Oeffnen und Schliefsen des Schutzvorhanges oder der Schiebetüren Soll während der

Spielzeit täglich einmal in Gegenwart der Feuerwehr probeweife vorgenommen werden . Die Bühnen¬

öffnung ift nach jeder Vorftellung durch den Schutzvorhang -oder die Schiebetüren zu Schliefsen und des

Nachts gefchloffen zu halten .
§ 36 . Die Notbeleuchtung mufs bei jeder Vorftellung während des Zeitraumes von Oeffnung

der Kaffe bis nach vollftändiger Leerung des Zufchauerliaufes und des Bühnenhaufes in Wirksamkeit fein.

§ 37 . Im Kaffenraum , in der Eintrittshalle und an auffälliger Stelle in jedem Korridor des

Zufchauerhaufes und des Bühnenhaufes find genügend grofse und deutliche Grundrifspläne des Theaters

auszuhängen . In diefen Plänen müffen die Sitze, die zugelaffenen Stehplätze , die Treppen , die Ausgänge,

die Feuerhähne , fowie die Hauptleitungen für die Beleuchtung nebft den zugehörigen Absperrvorrichtungen

angegeben werden.
Von diefen Plänen find Abdrücke der Polizeibehörde nach Bedarf zur Verfügung zu Hellen.

§ 38 . Für jede Vorftellung mufs eine lediglich der Polizeibehörde unterftellte Feuerwache

anwefend fein , welche ihren Dienft mindeftens eine Stunde vor Beginn der Vorftellung anzutreten hat ,

das Theatergebäude nicht früher als eine halbe Stunde nach Schlufs der Vorftellung verlaffen und zu

anderen Zwecken nicht verwendet werden darf.
Für die übrige Zeit ift im Theater , Solange Aufführungen ftattfinden , feitens der Theaterverwaltung

ein Wächterdienft unter Sicheren Kontrollmafsregeln einzurichten .

§ 39 . Die letzte Probe eines Stückes vor deffen erfter Aufführung ift der Polizeibehörde recht¬

zeitig behufs Ueberwachung und Anordnung der etwa erforderlichen Sicherheitsmafsregeln anzuzeigen.

2 . Kleine Theater .

§ 40 . Auf kleine Theater finden die Beftimmungen in den § § 3 bis 39 mit folgenden Abände¬

rungen Anwendung :
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Zu § 3 . Der Abftand der die Hauptein - und -ausgänge enthaltenden Front des
Theatergebäudes von der gegenüberliegenden Strafsenbegrenzung foll in der Regel mindeftens
15 m betragen.

Bei befonderen örtlichen Verhältniffen kann im Wege des Difpenfes ein geringerer
Abftand zugeiaffen, auch von der Forderung , dafs das Theater an einer öffentlichen Strafse
liegen mufs , Abftand genommen werden.

Zu § 4 . Die Dachftühle dürfen aus Holz konftruiert werden . Das äufsere Deck¬
material mufs gegen Uebertragung eines Feuers von aufsen her fieberen Schutz gewähren .

Die Treppenräume müffen Decken aus unverbrennlichem Material erhalten , im übrigen
können die Decken durchweg , auch über Fluren und Korridoren , als Balkendecken konftruiert
werden ; es müffen dabei aber die Unteranfichten mit Mörtel verputzt und die Fufsböden dicht
fchliefsend unter Vermeidung von Hohlräumen verlegt werden.

§ 41 . Die Beleuchtung durch Gas ift in kleinen Theatern unter folgenden Bedingungen zuläffig.
Die Gasleitungen für das Zufchauerhaus , den Zufchauerraum und die übrigen Teile des Zufchauer-

haufes , fowie für den Bühnenraum und die übrigen Teile des Bühnenhaufes find in getrennten Gruppen
anzulegen und die Abfperrvorrichtungen lo anzuordnen , dafs fie von Unbefugten nicht erreicht werden
können . Die Verwendung von Bleiröhren ift unzuläffig. Die Leitungen find derart zu verlegen , dafs fie
gegen jede zufällige Befchädigung gefchützt , aber für Unterfuchung und Ausbefferung leicht zugänglich
find . Ueberall, auch in den Ankleideräumen für das Perfonal , find nur unbewegliche Gasarme zuläffig.

Die Entfernung zwifchen Gasflammen und brennbaren Stoffen mufs in fenkrechter Richtung nach
oben gemeffen mindeftens lm und in feitlicher Richtung mindeftens 60 cm betragen . Falls diefe Entfer¬
nungen nicht innegehalten werden können , müffen Schutzbleche angebracht werden ; diefelben dürfen
jedoch niemals auf verbrennlicher Unterlage befeftigt werden.

Deckenkronleuchter müffen doppelte Befeftigung erhalten .
Die im Zufchauerraum , fowie auf Gängen und Treppen befindlichen Beleuchtungskörper müffen

mit ihrer Unterkante mindeftens 2 m über dem Fufsböden liegen.
Die Gasflammen auf Gängen , in Treppenhäufern und in Aborten dürfen nur Hähne mit lofem

Schlüffel erhalten .
Die Gasflammen im Zufchauerhaufe find mit Glocken oder Schalen zu verfehen. Ausgenommen

von diefer Vorfchrift find nur die Flammen an Deckenkronleuchtern .
Alle zur Beleuchtung des Bühnenhaufes dienenden Gasflammen find mit Drahtkörben oder ähnlichen

Schutzvorkehrungen zu verfehen.
Die Soffittenlampen müffen aufser einem Drahtnetz doppelte Schutzbleche mit Luftzwifchenraum

erhalten und zum Herablaffen eingerichtet werden , fo dafs fie vom Bühnenfufsboden aus angezündet
werden können.

Zum Anzünden von Gasflammen dürfen nur elektrifche Zünder verwendet werden.
Die Verwendung gewöhnlicher Gummifchläuche zur Zuleitung von Gas, auch für kurze Entfernungen ,

ift verboten ; es dürfen nur undurchläffige , auf die Rohre mit Gewinden aufzufchraubende Spiralfchläuche
gebraucht werden.

Die Gasmeffer müffen in einem von maffiven Wänden und unverbrennlichen Decken umfchloffenen
Raume, welcher unmittelbar von aufsen Luft und Licht erhält , aufgeftellt werden.

Die Verwendung von Gas zu fzenifchen Zwecken bedarf befonderer Genehmigung .
Die Gasleitungen find mindeftens vierteljährlich einmal forgfältig auf ihre Dichtigkeit , fowie auf

die ordnungsmäfsige Befchaffenheit der Brenner zu unterfuchen . Insbefondere ift darauf zu achten , dafs
bei Verminderung des Gaszuftromes und Druckes behufs Verdunkelung einzelne Brenner nicht verfagen.

§ 42 . Wenn Gasbeleuchtung eingerichtet wird , treten in Bezug auf die Beftimmungen in den
§ § 9 bis 14 folgende Erfchwerungen ein :

Zu § 9 . Ueber dem Parkett dürfen nicht mehr als zwei Ränge angelegt werden.
Zu § 10 . Die Zahl der Sitze in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- oder

Zwifchengang darf im Parkett 12 , auf den Rängen 10 nicht überfteigen.
Zu § 11 . Die Breite der Gänge im Zufchauerraum , fowie die Anzahl und Breite der

auf die Korridore führenden Türen mufs nach dem Verhältnis von l m für 60 Perfonen
bemeffen werden.

Zu § 13 . Die Breite der Korridore mufs mindeftens 3 m betragen , im übrigen jedoch
nach dem Verhältnis von 1 m für 70 Perfonen bemeffen werden.

Zu § 14 . Es müffen vorhanden fein
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für das Parkett einfchliefslich feiner Logen :
bis zu 270 Perfonen zwei Treppen zu je l,5o ra . Bei mehr als 270 Perfonen ift die

Breite nach dem Verhältnis von lm . für 90 Perfonen zu berechnen ;

für die Ränge :
bis zu 240 Perfonen zwei Treppen zu je l,so m. Bei mehr als 240 Perfonen ift die

Breite nach dem Verhältnis von 1 m für 80 Perfonen zu berechnen .

VII,

London County Council.

Regulations made by the Council on the 9th of February, 1892 , with refpect to

the requirements for the protection front fire of theatres, houfes, rooms, and other

places of public refort within the Adminiftrative County of London.

Thefe regulations / hall , unlefs otherwife fpecified , apply to all theatres , houfes , rooms , or other

places of public refort within the Adminißrative County of London , to be kept open for the public per -

formance of fiage -plays , and to all houfes , rooms , or other places of ptiblic refort within the faid County,

to be kept open for public dancing , mufec, or other public entertaimnent of the like kind , under the authority

of letters patent frorn Her Majefty the Queen, her heirs or fucceffors , or of Licences by the Lord Chamber-

lain of Her Majeßy 's Houfehold , or by the London County Council, other than letters patent , or Licences

which may have been granted for the firfi time before the pafßng of the above-mentioned Act .

In thefe regulations the exprefßon nfuch premifes « means a theaire , houfe , room , or other place of

public refort to be kept open for any of the purpofes aforefaid .

Part / . Str uctur al .

Limits of
regulations .

Interpretation
of -»flieh

premifes «.

/ . Every perfon who for the firfl time öfter the making of thefe regulations fhall be deßrous of j .

obtaining authority to open any fuch premifes within the faid County , fhall firfi tnake an application in Applications,

writing to the Clerk of the Council for a certificate under the above Act .
° J drawings .

Stich application fhall contain a fiatement as to the nature and extent of the intereß of fuch perfon

in fuch premifes , and the character of the entertaimnent for which fuch premifes are propofed to be ufed ,

and be accompanied by complete plans , elevations and fections , drawn on tracing linen , to a feale of ljsth

of an inch to a foot ; and by a blockplan fhowing the pofition of fuch premifes in relation to any adjacent

premifes , and to the public thoroughfares upon which the ßte of fuck premifes abuts , drawn to a feale of

not lefs than ĵzoth of an inch to a foot .

Such drawings fhall be coloured to dißinguifh the materials employed in the conflruction of the

building ; the width of all ßaircafes , corridors , gangways , and doorways , together zvitk the heights of the

tiers , and other parts of the building .

The thicknefs of the walls , and feanilings of the various materials fhallbe clearly fhown by figured

dimenßons; and the Cardinal points fhall be marked upon each plan .

Such drawings fhall be accompanied by a fpecification of the works to be executed , deferibing the

materials to be employed and the mode of conflruction to be adopted, together with flieh other particulars

as may be neceffary to enable the Council to judge wheiher the requirements of thefe regtdations will , when

fuch premifes have been completed,, have been complied with .

Such drawings fhall alfo fhow the refpective numbers of perfons to be accommodated in the various

parts of fuch premifes , and the area to be affigned to each perfon , which fhall not be lefs than 1 foot

8 inches by 1 foot 6 inches in the gallery , and not lefs than 2 feet 4 inches by 1 foot 8 inches in other

parts of fuch premifes .
Such drawings and fpecification to be depoßted with the Council . A duplicate copy of approved

drawings and fpecification fhall be figned by the Chairman of the Committee and returned to the applicants .

2 . One -half at leaft of the total length of the boundaries of the fite of any fuch premifes which 4.

confift of an entire building , and in cafe of a room or other fuch premifes not confifling of en entire ^lte '

building , one-half at leaft of the total length of the botmdaries of the fite of the building of which fuch

room or other fuch premifes form pari , fhall abut upon public thoroughfares , of which one thoroughfare

at leaft fhall not be lefs than 40 feet wide , and of the remainder none fhall be lefs than 30 feet wide if

a carriageway , or 20 feet zuide if a footway . "
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